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VORSCHLÄGE 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für regionale Entwicklung, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. begrüßt die Klarstellung der Anwendung der in Artikel 23 Absätze 1 und 6 der 

Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten spezifischen Bestimmungen; 

2. stimmt der Auffassung zu, dass ein solides makroökonomisches Umfeld einschließlich 

einer erstklassigen Steuerung auf allen Ebenen der erfolgreichen Umsetzung der ESI-

Fonds zuträglich ist; 

3. betont, dass bei der Definition des Begriffs „wirksame Maßnahmen“ eines Mitgliedstaats 

objektive Kriterien zur Anwendung kommen müssen; betont, dass bei der Anwendung 

von Artikel 23 den Grundsätzen Verhältnismäßigkeit und Gleichbehandlung Rechnung 

getragen werden und darüber hinaus mit dem betreffenden Mitgliedstaat rechtzeitig ein 

umfassender Dialog geführt werden muss; 

4. erinnert daran, dass die nationalen Reformprogramme von wesentlicher Bedeutung sind, 

wenn die Ziele der Strategie Europa 2020 auf der Ebene der Mitgliedstaaten erreicht 

werden sollen, und dass sie zu berücksichtigen sind, bevor ein Mitgliedstaat aufgefordert 

wird, seine Partnerschaftsvereinbarung und die einschlägigen Programme zu überprüfen 

und zu ändern; 

5. fordert die Kommission auf, auf das im ersten Teil von Artikel 23 genannte Verfahren als 

letztes Mittel und nur in Ausnahmenfällen zurückzugreifen, d. h. wenn der Nutzen, der 

durch die vorgeschlagenen Änderungen entsteht, die aufgrund der Änderungen 

entstehenden Kosten klar überwiegt, wobei zu berücksichtigen ist, dass der 

Anpassungsprozess teuer werden könnte und angesichts der bisher gemachten 

Erfahrungen für die nationalen Verwaltungen und die lokalen und regionalen Behörden 

schwierig zu managen sein dürfte; 

6. erinnert daran, dass auf die Regionen im Durschnitt ein Drittel der öffentlichen Ausgaben, 

die in der Union anfallen, entfällt, und dass sie eine wesentliche Rolle spielen, was die 

Erbringung öffentlicher Dienste und Ausgaben angeht, die dem Wachstum förderlich sind; 

bringt seine Besorgnis über die kurzen Fristen für die Anpassung zum Ausdruck und 

beabsichtigt, genau zu überwachen, ob eine ordnungsgemäße Einbeziehung der regionalen 

Behörden und der in Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 genannten Partner 

ermöglicht wird, wie es die Grundsätze der Subsidiarität und der Partnerschaft, die der 

Kohäsionspolitik zugrunde liegen, erfordern; 

7. warnt insbesondere davor, dass jede Aussetzung von Zahlungen zu einer Störung der 

Finanzplanung auf Programmebene und zu einer Bestrafung der Projektinitiatoren führen 

und generell auch die Vorhersehbarkeit und Planung von Investitionen gefährden könnte, 

was sich auf wirtschaftlich schwache Mitgliedstaaten, deren öffentliche Finanzen bereits 

ein Defizit aufweisen und deren öffentliche Investitionen in höherem Maße von ESI-

Mitteln abhängen,  möglicherweise kontraproduktiv auswirkt und zudem zu 

makroökonomischer Instabilität führen und dem Image der EU insgesamt schaden könnte; 
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8. hält es für bedauerlich, dass das Parlament nicht in den Entscheidungsprozess über 

Anpassungen oder die Aussetzung von Mitteln einbezogen wird; fordert, dass die 

Auswirkungen einzelner Änderungen und Aussetzungen auf den Haushalt auch zum 

Gegenstand des strukturierten Dialogs gemacht werden, der mit der Kommission über die 

Anwendung von Artikel 23 geführt wird, und dass dieser Dialog stattfindet, bevor die 

Kommission einen Vorschlag zur Aussetzung von Mitteln annimmt; 

9. fordert die Kommission im Einklang mit Artikel 23 Absatz 16 auf, im Jahr 2017 

unverzüglich einen Bericht über die Überprüfung der Anwendung dieses Artikels 

einschließlich einer Bewertung aller haushaltsbezogenen Auswirkungen vorzulegen. 
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